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Gössendorf, 06.03.2015 
 
Rechnungsvoranschlag und Rechnungsabschluss in einer Form in Internet  
(Eingabe nach §181 Steiermärkisches Volksrechtegesetz) 
 
Liebe Mitglieder des Gemeinderates der Marktgemeinde Gössendorf, 
 
laut der Rechtsvorschrift zum österreichischen Stabilitätspakt müssen der Rechnungsvoranschlag und 
der Rechnungsabschluss im Internet zur Verfügung gestellt werden: 
 
Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Österreichischer 

Stabilitätspakt 2012 (Bund - Länder), Fassung vom 06.03.2015 

Artikel 12 
Haushaltsbeschlüsse von Ländern und Gemeinden 

(1) Die Haushaltsbeschlüsse der Länder und der Gemeinden sind in rechtlich verbindlicher Form zu fassen 
und öffentlich kundzumachen. Bund, Länder und Gemeinden haben ihren jeweiligen Rechnungsvoranschlag 
und Rechnungsabschluss inklusive aller Beilagen zeitnahe an die Beschlussfassung in einer Form im Internet 
zur Verfügung zu stellen, die eine weitere Verwendung ermöglicht (zB downloadbar, keine Images oder PDF). 
 
Beachte für folgende Bestimmung 
1. Die Vereinbarung tritt mit 1. Jänner 2012 für den Bund, die Länder Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, 
Oberösterreich, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien sowie die Gemeinden in Kraft (vgl. § 0). 
 
Auf unserer neuen Gemeinde Website ist dazu leider nichts zu finden. 
Die nicht Umsetzung unserer bisherigen Eingaben wie 

• Kostenlosen Teilnahme an „Offener Haushalt auf Knopfdruck“ (www.offenerhaushalt.at) 
• Veröffentlichung aller Gebühren und Abgaben, mit Kosten und Aufteilung, auf der Website 
• Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle des Gemeinderats auf der Website 
• Einladung zur Sitzung des Gemeinderats auf der Website der Marktgemeinde Gössendorf 

lässt darauf schließen, dass der bisherigen Gemeindevertretung Transparenz und Bürgerinformation keine große 
Anliegen sind. 
 
In diesem Fall handelt es sich aber um eine Rechtsvorschrift, wir bitten hiermit dieser nachzukommen und den 
Rechnungsvoranschlag und den Rechnungsabschluss inklusive aller Beilagen im Internet zur Verfügung zu 
stellen. 
Die Gemeinde hat Geld in einen neuen Internetauftritt mit modernem Design investiert, wir sollten diesen nun 
auch mit neuen Inhalt füllen und nicht nur Bilder und Layout austauschen. 
 
Mit der Bitte um wohlwollende Prüfung meiner Anregung und mit freundlichen Grüßen 
Johannes Ulrich 

 

http://www.offenerhaushalt.at/

	Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Österreichischer Stabilitätspakt 2012 (Bund - Länder), Fassung vom 06.03.2015

